Neue Aufgaben für Umweltgutachter - Anlagenüberwachung in Bayern
Die Bayerische Staatsregierung hat die Möglichkeit geschaffen, Aufgaben der betrieblichen Eigenüberwachung von BImSchG-Anlagen in Bayern auf private Sachverständige zu übertragen. Die betriebliche Eigenüberwachung soll durch eine externe Bestätigung von privaten Sachverständigen, die diesen Betrieben aufzuerlegen ist und die diese selbst zu beauftragen haben, gestärkt werden. Als externe private Gutachter können die Betreiber der Anlagen u.a. von der DAU – Deutsche Akkreditierungs- und Zulassungsgesellschaft für Umweltgutachter mbH zugelassene Umweltgutachter heranziehen. 
Auch die regelmäßige Überwachung genehmigungsbedürftiger Anlagen durch die Behörde soll künftig nicht mehr von deren umweltschutztechnischem Personal, sondern von privaten Sachverständigen wahrgenommen werden. Erfasst sind dabei sämtliche regelmäßigen Überwachungsaufgaben nach dem BImschG und den darauf fußenden Rechtsvorschriften. Auch die Behörde kann zur Erfüllung ihrer Überwachungsaufgabe gemäß § 52 BImSchG private Sachverständige einsetzen.
Der externe private Gutachter muss für die durchzuführenden Überwachungsaufgaben über ausreichende Fachkunde verfügen. Hieraus folgt, dass Umweltgutachter nur innerhalb ihrer Zulassungsbereiche nach § 2 Abs. 4 UAG tätig werden dürfen, da nur in diesen Bereichen die Fachkunde festgestellt wurde.

Umweltgutachter können im Rahmen der EMAS-Validierung auch die betriebliche Eigenüberwachung der Anlage durchführen. 

Nähere Informationen finden Sie unter:

http://www.izu.bayern.de/recht/download/vollzug/Anlagenueberwachung_2006_11_10.pdf
http://www.izu.bayern.de/recht/download/vollzug/Anlagenueberwachung_2007_02_23.pdf
http://www.traunstein.com/pdf/betreibererklaerung.doc
